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Richtlinie zur Gewährung von Leistungsbezügen gemäß §§ 33 und 35 Absatz 1 
Bundesbesoldungsgesetz und § 7 der Hamburgischen Verordnung über Leistungsbezüge sowie 

Forschungs- und Lehrzulagen für Hochschulbedienstete an der Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften Hamburg  

 (HAW-Leistungsbezüge-Richtlinie) 
 
Das Präsidium der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg hat am 30.Juli 2009 gem. § 79 
Abs. 2 S. 10 des Hamburgischen Hochschulgesetzes – HmbHG - vom 18. Juli 2001 (HmbGVBl. S.171), 
zuletzt geändert am 26. Mai 2009 (HmbGVBl. S. 160),nachstehenden Richtlinie beschlossen: 
 
 
Übersicht: 
§  1 Geltungsbereich 
§  2 Grundgehalt 
§  3 Leistungsbezüge 
§  4 Berufungs- und Bleibe-Leistungsbezüge 
§  5 Leistungsbezüge für besondere Leistungen 
§  6 Funktions-Leistungsbezüge 
§  7 Forschungs- und Lehrzulagen 
§  8 Ruhegehaltfähigkeit 
§  9 Übergangs- und Überleitungsregelungen für 

Professorinnen und Professoren der C-Besoldung 
§ 10 Zuständigkeiten 
§ 11 Vertrauenskommission gemäß § 10 (2) 
§ 12 Hochschulweite Kommission gemäß § 10 (5) 
§ 13 Berichtswesen 
§ 14 Inkrafttreten 
 
 

 
§ 1  Geltungsbereich 

 
Diese Richtlinie regelt das Verfahren für die Gewährung, die Bemessung und die Ruhegehaltfähigkeit von 
Leistungsbezügen nach den §§ 33 und 35 Absatz 1 Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) vom 6. August 2002 
(BGBl. I S. 3022), zuletzt geändert am 10. September 2003 (BGBl. I S. 1798, 1803), in der jeweils geltenden 
Fassung und § 7 der Hamburgischen Verordnung über Leistungsbezüge sowie Forschungs- und Lehrzulagen 
für Hochschulbedienstete (HmbLBVO) vom 15.07.2008 (HmbGVBl. S. 253) in der jeweils geltenden Fassung, 
für Professorinnen und Professoren und hauptamtliche Mitglieder des Präsidiums und der Dekanate in den 
Ämtern W2 und W3 der Bundes- und Landesbesoldungsordnung W an der Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften Hamburg. 
 

§ 2  Grundgehalt 
 
 
(1) Stellen für Professuren werden grundsätzlich nach W2 ausgewiesen. Stellen für besondere, 

herausgehobene Aufgaben in der Hochschule können nach W3 ausgewiesen werden. Über die 
Beantragung bei der zuständigen Behörde auf Ausweisung einer W3-Stelle entscheidet das Präsidium. 

 
(2) Stellen für die hauptamtlichen Mitglieder des Präsidiums und die hauptamtlichen Dekaninnen bzw. 

Dekane sind nach W3 ausgewiesen.  
 

(3) Stellen für die hauptamtlichen Geschäftsführerinnen bzw. Geschäftsführer sind nach W2 ausgewiesen. 
 
 

§ 3  Leistungsbezüge 
 
(1) In den Besoldungsgruppen W2 und W3 können an Professorinnen und Professoren nach Maßgabe der 

nachfolgenden Vorschriften neben dem als Mindestbezug gewährten Grundgehalt variable 
Leistungsbezüge aus Anlass von Berufungs- und Bleibeverhandlungen (Berufungs- und Bleibe-
Leistungsbezüge, § 4) oder für besondere Leistungen in Lehre, Forschung und Entwicklung, Kunst, 
Weiterbildung und Nachwuchsförderung (Leistungsbezüge für besondere Leistungen, § 5) vergeben 
werden.  
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(2) Für die Wahrnehmung von Funktionen oder besonderen Aufgaben im Rahmen der 
Hochschulselbstverwaltung oder der Hochschulleitung werden Leistungsbezüge (Funktions-
Leistungsbezüge, § 6) gewährt. Die Funktions-Leistungsbezüge können für Ämter nach § 2 Absatz 2 
und Absatz 3 ganz oder teilweise erfolgsabhängig gewährt werden. 

 
(3) Für die Leistungsbezüge gilt im Einzelfall als Obergrenze der Differenzbetrag zwischen den 

Grundgehältern W3 und B10. 
 

 
§ 4  Berufungs- und Bleibe-Leistungsbezüge 

 
(1) Aus Anlass von Berufungs- und Bleibeverhandlungen können Berufungs- und Bleibe-Leistungsbezüge 

vereinbart werden, wenn und soweit dies erforderlich ist, um eine Professorin oder einen Professor für 
die Hochschule zu gewinnen oder zum Verbleiben an der Hochschule zu bewegen. Bei der 
Entscheidung hierüber sind insbesondere die individuelle Qualifikation, vorliegende 
Evaluationsergebnisse, die Bewerberlage und die Arbeitsmarktsituation in dem jeweiligen Fach zu 
berücksichtigen. Die Gewährung von Bleibe-Leistungsbezügen setzt voraus, dass die Professorin oder 
der Professor den Ruf einer anderen Hochschule oder das Einstellungsangebot eines anderen 
Arbeitgebers vorlegt. 

 
(2) Berufungs- und Bleibe-Leistungsbezüge können befristet oder unbefristet vergeben werden. Sie 

nehmen an allgemeinen Besoldungsanpassungen mit dem Vomhundertsatz teil, um den die 
Grundgehälter der Landesbesoldungsordnung W angepasst werden. 

 
(3) Neue und höhere Leistungsbezüge nach Absatz 1 sollen bei einem Ruf von einer anderen Hochschule 

im Inland oder einer internen Berufung frühestens nach Ablauf von drei Jahren seit der letzten 
Gewährung aus einem solchen Anlass gewährt werden. 

 
 

§ 5  Leistungsbezüge für besondere Leistungen 
 
(1)  Leistungsbezüge für besondere Leistungen können als Einmalzahlung oder als monatliche Zahlungen 

befristet für einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren vergeben werden. Bei wiederholter Vergabe für sich 
unmittelbar anschließende weitere Zeiträume können laufende besondere Leistungsbezüge unbefristet, 
versehen mit einem Widerrufsvorbehalt für den Fall des erheblichen Leistungsabfalls, vergeben werden. 
Leistungsbezüge aus Anlass der Überleitung in die Besoldungsordnung W können nach Maßgabe des § 
9 auch bei erstmaliger Vergabe unbefristet vergeben werden. Es wird zwischen Leistungsbezügen für 
bemerkenswerte Leistungen (§ 5 Absatz 2) und Leistungsbezügen für herausragende Leistungen (§ 5 
Absatz 3) unterschieden. 

 
(2) Leistungsbezüge für bemerkenswerte Leistungen 
 

Nr. 1 Bemerkenswerte Leistungen sind besondere Leistungen in Lehre, Forschung und 
          Entwicklung, Kunst, Weiterbildung und Nachwuchsförderung, die über die Pflichtaufgaben einer 

Professorin bzw. eines Professors hinausgehen. Zu den berücksichtigungsfähigen Leistungen 
gehört auch das Einwerben von öffentlichen oder privaten Drittmitteln, soweit daraus nicht eine 
Forschungs- oder Lehrzulage gewährt wird. 

 
 Nr. 2 Befristete Leistungsbezüge für bemerkenswerte Leistungen können in der Regel   
         erstmalig frühestens drei Jahre nach Dienstantritt an der HAW Hamburg, ausnahmsweise bereits 

anlässlich einer Berufung, in Höhe von bis zu fünf vom Hundert des jeweiligen Grundgehalts 
gezahlt werden. Im Fall einer wiederholten Vergabe können diese unbefristet, versehen mit 
einem Widerrufsvorbehalt für den Fall des erheblichen Leistungsabfalls, vergeben werden. 
Weitere befristete Leistungsbezüge für bemerkenswerte Leistungen können jeweils im Abstand 
von mindestens drei Jahren seit der letzten Gewährung eines Leistungsbezugs für 
bemerkenswerte Leistungen in Höhe von jeweils weiteren bis zu fünf vom Hundert des jeweiligen 
Grundgehalts gezahlt werden. Über die Gewährung von Leistungsbezügen für bemerkenswerte 
Leistungen wird auf Antrag der Professorin bzw. des Professors entschieden. Anträge auf 
Gewährung eines jeweils erstmaligen befristeten Leistungsbezugs müssen spätestens bis zum 
01.11. eines Jahres gestellt werden, um berücksichtigt zu werden. Anträge auf die wiederholte 
Vergabe und auf Entfristung eines laufenden befristeten Leistungsbezugs müssen spätestens zwei 
Monate vor Ablauf der Befristung gestellt werden. 

 
Nr. 3 Leistungsbezüge für bemerkenswerte Leistungen können auch als nicht ruhegehaltfähige 

Einmalzahlung gewährt werden. Diese sollen eine Höhe von 2.500,- Euro nicht übersteigen. 
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(3) Leistungsbezüge für herausragende Leistungen 
 

Nr. 1 Herausragende Leistungen sind deutlich über dem Durchschnitt liegende besondere Leistungen 
in Lehre, Forschung und Entwicklung, Kunst, Weiterbildung und Nachwuchsförderung. 

 
Nr. 2 Leistungsbezüge für herausragende Leistungen werden als nicht ruhegehaltfähige 

Einmalzahlung jährlich in der Höhe zwischen 3.000,- und 10.000,- Euro gewährt. 
 

Nr. 3 Einmalzahlungen für herausragende Leistungen werden auf Antrag einer Professorin bzw. eines 
Professors oder auf Vorschlag von anderen Mitgliedern der Hochschule in einem jährlich 
stattfindenden hochschulweiten, fakultätsübergreifenden Wettbewerb vom Präsidium der 
Hochschule vergeben. Prämiert werden Anträge in der Regel bis zu der Anzahl, die am jeweils 
02.05. eines Jahres zehn vom Hundert der Professorenschaft innerhalb der W-Besoldung 
entspricht. Sofern die herausragenden Leistungen mehrjährig andauern, ist es möglich, in jedem 
Jahr die Einmalzahlung zu beantragen. Es können nur Anträge oder Vorschläge auf Gewährung 
von Leistungsbezügen für herausragende Leistungen berücksichtigt werden, die spätestens bis 
zum 02.05. eines Jahres gestellt werden. 

 
(4) Ein Antrag oder Vorschlag auf Gewährung von Leistungsbezügen für besondere Leistungen muss die 

einzelnen Leistungen substantiiert benennen, die von der Professorin bzw. dem Professor erbracht 
worden sind. Nur diese werden bei der Entscheidung über eine Gewährung berücksichtigt. Sämtliche 
Anträge und Vorschläge gem. Absatz 2 Nr. 2, Absatz 2 Nr. 3 und Absatz 3 Nr. 3 auf Gewährung und 
wiederholte Vergabe von Leistungsbezügen für besondere Leistungen sind schriftlich in 5facher 
Ausfertigung bei der Hochschulverwaltung – Personalservice – einzureichen. Ein Antrag nach Absatz 2 
Nr. 2 ist auf dem von der Hochschulverwaltung zur Verfügung gestelltem Formular zu stellen. 

 
 

§ 6  Funktions-Leistungsbezüge 
 
 
(1) Die Funktions-Leistungsbezüge werden für die Dauer der Wahrnehmung des  Funktionsamtes gewährt 
 

Nr. 1 für die hauptamtlichen Mitglieder des Präsidiums und der Dekanate, 
 

Nr. 2 für Professorinnen und Professoren der Hochschule, die neben ihrem Hauptamt 
         als Fakultätsprodekanin bzw. als Fakultätsprodekan tätig sind. 

 
(2) Die Funktions-Leistungsbezüge nehmen an den allgemeinen Besoldungsanpassungen  mit dem 

Vomhundertsatz teil, um den die Grundgehälter der Landesbesoldungsordnung W angepasst werden. 
. 
 

§ 7  Forschungs- und Lehrzulage 
 
(1) Professorinnen und Professoren, die Mittel privater Dritter für Lehr- oder Forschungsvorhaben der 

Hochschule einwerben und diese Vorhaben durchführen, kann für die Dauer des Drittmittelflusses aus 
diesen Mitteln eine nicht ruhegehaltfähige Zulage nach § 35 Absatz 1 BBesG gewährt werden, soweit 
der Drittmittelgeber bestimmte Mittel ausdrücklich zu diesem Zweck vorgesehen hat. Diese Zulagen 
dürfen jährlich 100 vom Hundert des Jahresgrundgehalts der Professorin bzw. des Professors nicht 
überschreiten. Eine entsprechende Lehrtätigkeit ist auf die Lehrverpflichtung nicht anzurechnen. 

 
(2) Wird eine Zulage nach Absatz 1 gewährt, darf das Einwerben der Drittmittel nicht mehr im Rahmen der 

Gewährung von Leistungsbezügen für besondere Leistungen nach § 5 berücksichtigt werden. 
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§ 8  Ruhegehaltfähigkeit 
 
(1) Das Präsidium kann befristet gewährte Leistungsbezüge nach den §§ 4 und 5 bei wiederholter Vergabe 

bis zur Höhe von 40 vom Hundert des jeweiligen Grundgehalts für ruhegehaltfähig erklären. 
 
(2) Für ruhegehaltfähig erklärte Leistungsbezüge nach Absatz 1 sind bei der Bemessung des Ruhegehalts zu 

berücksichtigen, wenn sie jeweils mindestens für die Dauer von zehn Jahren bezogen wurden. Erfüllen 
mehrere für ruhegehaltfähig erklärte Leistungsbezüge die Voraussetzungen des Satzes 1, wird nur der 
höchste Betrag berücksichtigt. Wurden mehrere für ruhegehaltfähig erklärte befristete Leistungsbezüge 
mindestens fünf Jahre nebeneinander gewährt, werden sie in der jeweils für ruhegehaltfähig erklärten 
Höhe berücksichtigt. Treffen unbefristete mit befristeten, für ruhegehaltfähig erklärten 
Leistungsbezügen nach Satz 1 zusammen, findet Satz 3 entsprechende Anwendung. Im Übrigen sind 
Leistungsbezüge nach Satz 1 nur insoweit bei der Bemessung des Ruhegehalts zu berücksichtigen, als 
sie die unbefristeten ruhegehaltfähigen Leistungsbezüge übersteigen. 

 
 

§ 9  Übergangs- und Überleitungsregelungen 
für Professorinnen und Professoren der C-Besoldung 

 
(1) Professorinnen und Professoren der C-Besoldung können auf Antrag gem. § 77 Absatz 2 Satz 2 BBesG 

in die W-Besoldung wechseln. Das Stellen eines solchen Antrags liegt im Interesse der HAW Hamburg. 
 
(2) Bei Anträgen auf Überleitung aus der Besoldungsgruppe C2 in die Besoldungsgruppe W2 können 

Leistungsbezüge für bemerkenswerte Leistungen vergeben werden, soweit sie zusammen mit den 
übrigen Dienstbezügen in dem Amt der Besoldungsordnung W die bisherigen Dienstbezüge in dem Amt 
der Besoldungsordnung C nicht    übersteigen. Diese Leistungsbezüge werden unbefristet vergeben. 
Anträge auf Gewährung von weiteren Leistungsbezügen für bemerkenswerte Leistungen nach § 5 
Absatz 2 Nr. 2 können frühestens 3 Jahre nach dem Wechsel in die Besoldungsgruppe W2 gestellt 
werden. Weitere Leistungsbezüge können bei der erstmaligen Vergabe nur befristet vergeben werden. 
Die Teilnahme an den Verfahren zur Gewährung von Leistungsbezügen für besondere Leistungen nach 
§ 5 Absatz 2 Nr. 3 und Absatz 3 ist sofort nach dem Wechsel in die Besoldungsgruppe W2 möglich. 
 

 
(3) Professorinnen und Professoren der Besoldungsgruppe C2, die jeweils am 01.08. eines Jahres 

mindestens fünf Dienstjahre seit ihrer Berufung an der HAW Hamburg absolviert haben, können 
anlässlich des Wechsels in die Besoldungsgruppe W2 beantragen, einer Leistungsüberprüfung 
unterzogen zu werden. Als Ergebnis dieser Überprüfung kann ein monatlicher Leistungsbezug für 
bemerkenswerte Leistungen in einer Höhe von bis zu 37,5 vom Hundert des W2-Grundgehalts 
festgesetzt werden. Das Präsidium legt 

 
- Höhe und 
- Befristung dieses Leistungsbezugs sowie 
- ein Datum, ab dem erstmals die Vergabe eines weiteren monatlichen Leistungsbezugs für 

bemerkenswerte Leistungen beantragt werden darf, 
 
      fest.  
 

Soweit die gewährten Leistungsbezüge für bemerkenswerte Leistungen zusammen mit den übrigen 
Dienstbezügen in dem Amt der Besoldungsordnung W die bisherigen Dienstbezüge in dem Amt der 
Besoldungsordnung C nicht übersteigen, werden diese unbefristet gewährt. Anträge auf die 
wiederholte Vergabe und Entfristung der ggf. darüber hinausgehenden befristet gewährten 
Leistungsbezüge für bemerkenswerte Leistungen für einen unmittelbar anschließenden weiteren 
Zeitraum können frühestens 3 Monate vor und müssen spätestens 1 Monat nach Ablauf der Befristung 
gestellt werden. Bei einer späteren Antragsstellung ist eine wiederholte befristete Vergabe der 
Leistungsbezüge erst ab dem 1. des auf die Antragsstellung folgenden nächsten Monats möglich. Die 
Teilnahme an den Verfahren zur Gewährung von Leistungsbezügen für besondere Leistungen als 
Einmalzahlung nach § 5 Absatz 2 Nr. 3 und Absatz 3 ist sofort nach dem Wechsel in die 
Besoldungsgruppe W2 möglich. Diese Regelung ist bis zum 31.12.2010 befristet. 
 

(4) Bei Anträgen auf Überleitung aus der Besoldungsgruppe C3 in die Besoldungsgruppe W2 können 
Leistungsbezüge für bemerkenswerte Leistungen vergeben werden, soweit sie zusammen mit den 
übrigen Dienstbezügen in dem Amt der Besoldungsordnung W die bisherigen Dienstbezüge in dem Amt 
der Besoldungsordnung C nicht übersteigen. Diese Leistungsbezüge werden unbefristet vergeben. Ein 
Antrag auf Gewährung von weiteren Leistungsbezügen für besondere Leistungen nach § 5 Absatz 2 Nr. 
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2 (monatliche Zulage) kann erstmalig, abhängig von der in der C-Besoldung erreichten Dienstaltersstufe, 
gestellt werden bei erreichter 

 
            Nr. 1 Dienstaltersstufe 15 nach 6 Jahren, 
 
            Nr. 2 Dienstaltersstufe 14 nach 5 Jahren, 
 
            Nr. 3 Dienstaltersstufe 13 nach 4 Jahren, 
 
            Nr. 4 bis einschließlich Dienstalterstufe 12 nach 3 Jahren, 
 

       nach dem Wechsel in die W-Besoldung. Die Vergabe der weiteren monatlichen Leistungsbezüge ist 
bei der erstmaligen Vergabe nur befristet möglich. Die Teilnahme an den Verfahren zur 
Gewährung von Leistungsbezügen für besondere Leistungen als Einmalzahlung nach § 5 Absatz 2 
Nr. 3 und Absatz 3 ist sofort möglich. 

 
 
(5) Die Anträge auf Wechsel in die W-Besoldung, auf Gewährung und wiederholte Vergabe von 

Leistungsbezügen für besondere Leistungen sind bei der Hochschulverwaltung – Personalservice – 
einzureichen. Die Anträge können jederzeit gestellt werden.  

 
 

§ 10  Zuständigkeiten 
 
(1) Die Entscheidung über die Gewährung von Berufungs- und Bleibe-Leistungsbezügen nach § 4 trifft das 

Präsidium. Die Präsidentin bzw. der Präsident führt die Verhandlungen mit der Professorin bzw. dem 
Professor. Die Fakultätsdekanin bzw. der Fakultätsdekan kann an den Verhandlungen teilnehmen und 
Vorschläge zur Gewährung von Berufungs- und Bleibe-Leistungsbezügen unterbreiten. 

 
(2) Die Entscheidung über die jeweils erstmalige Gewährung von Leistungsbezügen für bemerkenswerte 

Leistungen nach § 5 Absatz 2 Nr. 2 (monatliche Zulage) trifft das Präsidium auf Antrag der Professorin 
bzw. des Professors. Bei der Entscheidung wirkt auf Fakultätsebene eine Vertrauenskommission mit, die 
die geltend gemachten Leistungen für die Gewährung der Leistungsbezüge prüft. Die Fakultätsdekanin 
bzw. der Fakultätsdekan leitet den Antrag der Professorin bzw. des Professors mit dem Vorschlag der 
Vertrauenskommission und einer eigenen Stellungnahme zur Entscheidung an das Präsidium weiter. Bei 
einer wiederholten Vergabe von Leistungsbezügen für bemerkenswerte Leistungen nach § 5 Absatz 2 
Nr. 2 wirkt in der Regel nur die Fakultätsdekanin bzw. der Fakultätsdekan mit, die bzw. der den Antrag 
der Professorin bzw. des Professors mit einer eigenen Stellungnahme an das Präsidium zur Entscheidung 
weiterleitet. 

 
(3) Die Entscheidung über die Gewährung von Leistungsbezügen als Einmalzahlung für bemerkenswerte 

Leistungen nach § 5 Absatz 2 Nr. 3 trifft das Präsidium auf Vorschlag der Fakultätsdekanin bzw. des 
Fakultätsdekans oder auf Vorschlag eines Präsidiumsmitglieds im Einverständnis mit der Professorin 
bzw. des Professors.  

 
(4) Die Entscheidung über die Gewährung von Leistungsbezügen als Einmalzahlung für herausragende 

Leistungen nach § 5 Absatz 3 trifft das Präsidium. Die Prüfung der Anträge bzw. Vorschläge wird durch 
eine hochschulweite Kommission wahrgenommen, die gegenüber dem Präsidium ein Vorschlagsrecht 
und Beratungsfunktion besitzt. 

 
(5) Die Entscheidung über die Gewährung der Funktions-Leistungsbezüge nach § 6 - außer für die 

Mitglieder des Präsidiums selbst - trifft das Präsidium. Die Entscheidung über die Gewährung der 
Funktions-Leistungsbezüge für die Mitglieder des Präsidiums trifft die für das Hochschulwesen 
zuständige Behörde; die bzw. der Vorsitzende des Hochschulrats ist zu hören. 

 
(6) Die Entscheidung über die Gewährung von Forschungs- und Lehrzulagen nach § 7 trifft das Präsidium 

auf Antrag der Professorin bzw. des Professors. 
 
(7) Die Entscheidung über die Gewährung von Leistungsbezügen für bemerkenswerte Leistungen nach § 9 

(Überleitung in die Besoldungsordnung W) trifft das Präsidium auf Antrag der Professorin bzw. des 
Professors. Bei einer wiederholten Vergabe von Leistungsbezügen nach § 9 Absatz 3 wirkt in der Regel 
nur die Fakultätsdekanin bzw. der Fakultätsdekan mit, die bzw. der den Antrag der Professorin bzw. des 
Professors mit einer eigenen Stellungnahme an das Präsidium zur Entscheidung weiterleitet. 
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§ 11  Vertrauenskommission gemäß § 10 (2) 

 
(1) Der Vertrauenskommission gehören drei stimmberechtigte professorale Mitglieder gem. § 10 HmbHG 

an. Die Mitglieder sowie deren Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter werden vom Fakultätsrat mit der 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gewählt. Mindestens ein Mitglied der 
Vertrauenskommission soll eine Professorin sein. Eine Fakultätsdekanin bzw. ein Fakultätsdekan darf 
nicht Mitglied oder stellvertretendes Mitglied der Vertrauenskommission sein. 

 
(2) Die Vertrauenskommission ist beschlussfähig, wenn drei Stimmberechtigte anwesend sind und die 

Sitzung ordnungsgemäß mit einer 14-tägigen Ladungsfrist von der Fakultätsdekanin bzw. dem 
Fakultätsdekan einberufen worden ist. 

 
(3) Die Amtszeit der Mitglieder und ihrer Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter beträgt drei Jahre. Sollte ein 

Mitglied zu einem früheren Zeitpunkt ausscheiden, rückt seine Stellvertreterin bzw. sein Stellvertreter 
nach. Freiwerdende Stellvertreterinnen- bzw. Stellvertreterplätze werden gemäß Absatz 1 für die Dauer 
der laufenden Amtsperiode nach gewählt. 

 
(4) Die bis zum 01.11. eines Jahres bei der Hochschulverwaltung – Personalservice - eingegangenen 

Anträge der Professorinnen bzw. Professoren werden von der Vertrauenskommission mit dem Ziel, die 
leistungsstärksten Professorinnen bzw. Professoren auszuwählen, bewertet. Die Vertrauenskommission 
erstellt einen Vorschlag für die Gewährung von Leistungsbezügen für bemerkenswerte Leistungen 
gemäß § 5 Absatz 2 Nr. 2 durch Mehrheitsentscheidung. Dieser Vorschlag muss die Reihenfolge der 
Leistungsbezugsempfängerinnen bzw. Leistungsbezugsempfänger sowie eine Begründung der 
Reihenfolge enthalten. 

 
(5) Soll über die Gewährung von Leistungsbezügen für bemerkenswerte Leistungen an ein Mitglied der 

Vertrauenskommission beraten werden, darf dieses nicht an der Entscheidung mitwirken. In diesem Fall 
wirkt seine Stellvertreterin bzw. sein Stellvertreter an der Vorschlagserstellung mit.  

 
 

§ 12  Hochschulweite Kommission gemäß § 10 (5) 
 
(1) Die hochschulweite Kommission besteht ausschließlich aus professoralen Vertreterinnen und 

Vertretern. Dabei ist anders als bei § 11 Absatz 1 nicht auf die Gruppenzugehörigkeit gemäß § 10 
HmbHG, sondern auf die Qualifikation als Professorin oder Professor abzustellen. Jede Fakultät stellt 
dabei ein ständiges Mitglied sowie eine Stellvertreterin bzw. einen Stellvertreter. Mindestens ein 
Mitglied der Kommission soll eine Professorin sein. Die Kommissionsmitglieder werden von den 
jeweiligen Fakultätsdekaninnen bzw. Fakultätsdekanen vorgeschlagen und vom Präsidium ernannt. Als 
Mitglied oder stellvertretendes Mitglied der hochschulweiten Kommission darf eine Fakultätsdekanin 
bzw. ein Fakultätsdekan, nicht hingegen ein Präsidiumsmitglied ernannt werden.   

 
 
(2) Die hochschulweite Kommission ist beschlussfähig, wenn drei Viertel ihrer Mitglieder anwesend sind 

und die Sitzung ordnungsgemäß mit einer 14-tägigen Ladungsfrist vom zuständigen Präsidiumsmitglied 
einberufen worden ist. Das zuständige Präsidiumsmitglied ist nicht-stimmberechtigtes Mitglied der 
hochschulweiten Kommission und führt darin den Vorsitz.  

 
(3) Die Amtszeit der Mitglieder beträgt drei Jahre. Sollte ein Mitglied zu einem früheren Zeitpunkt 

ausscheiden, rückt seine Stellvertreterin bzw. sein Stellvertreter nach. Freiwerdende Stellvertreterinnen- 
bzw. Stellvertreterplätze werden gemäß Absatz 1 für die Dauer der laufenden Amtsperiode nach 
besetzt. 

 
(4) Die bis zum 02.05. eines Jahres bei der Hochschulverwaltung – Personalservice - eingegangenen 

Anträge oder Vorschläge werden innerhalb von acht Wochen von der hochschulweiten Kommission 
mit dem Ziel, die leistungsstärksten Professorinnen bzw. Professoren auszuwählen, bewertet. Über den 
zu erstellenden Vorschlag über die Gewährung von Leistungsbezügen gemäß § 5 Absatz 3 entscheidet 
die Kommission mehrheitlich. Bei einer Pattsituation ist dies entsprechend auf der Vorschlagsliste zu 
vermerken. Die Kommission erstellt eine Vorschlagsliste, die die Reihenfolge der Platzierungen sowie 
die jeweilige Höhe der Leistungsbezüge für herausragende Leistungen aufweist und begründet. Sollte 
nach Ablauf der achtwöchigen Frist kein Votum der hochschulweiten Kommission vorliegen, 
entscheidet das Präsidium unabhängig davon über die Vergabe der Leistungsbezüge nach § 5 Absatz 
3.   

 
(5) § 11 Absatz 5 gilt entsprechend. 
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§ 13  Berichtswesen 

 
Das Präsidium unterrichtet den Hochschulrat und den Hochschulsenat über die, den Professorinnen und 
Professoren in einem Kalenderjahr gewährten Leistungsbezüge in jährlichen Abständen. Das Präsidium 
unterrichtet die für das Hochschulwesen zuständige Behörde über die in einem Kalenderjahr gewährten 
Leistungsbezüge nach den §§ 4 und 5 dieser Richtlinie. 
 
 

§ 14  Inkrafttreten 
 
Diese Richtlinie tritt mit ihrer Veröffentlichung im Hochschulanzeiger der Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften Hamburg in Kraft. Die Richtlinie zur Gewährung von Leistungsbezügen gemäß §§ 33 und 35 
Absatz 1 Bundesbesoldungsgesetz und § 7 der Hamburgischen Verordnung über Leistungsbezüge sowie 
Forschungs- und Lehrzulagen für Hochschulbedienstete an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
Hamburg vom 1. August 2008, zuletzt geändert am 15. Februar 2007 (HA 05/2007 S.3) tritt mit 
Veröffentlichung dieser Richtlinie außer Kraft.    
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Richtlinie der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW Hamburg) über die 
Gewährung von Reisekostenvergütungen und Zuschüssen bei studienfördernden Veranstaltungen 
außerhalb des Hochschulortes (Exkursionsrichtlinie) 
 
 
1. Grundsätzliches 
 
Exkursionen sind Bestandteil des Lehrangebotes der HAW Hamburg. Den Teilnehmerinnen bzw. 
Teilnehmern an auswärtigen Lehrveranstaltungen (Exkursionen) können Reisekostenvergütungen oder 
Zuschüsse nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen gewährt werden.  
 
Die zur Verfügung stehenden Mittel sind zunächst für diejenigen Exkursionen zu verwenden, die  
 

a) für die teilnehmenden Studierenden aufgrund der maßgeblichen Studien- und Prüfungsordnungen 
vorgeschriebener Bestandteil eines ordnungsgemäßen Studiums sind oder 

b) regelmäßige notwendige Bestandteile der Wissensvermittlung in einem bestimmten Lehrfach sind. 
 
Darüber hinaus noch vorhandene Mittel können für Exkursionen verwendet werden, die zwar nicht 
notwendig im Sinne von b), jedoch als dringend erwünschte Erweiterung und Vertiefung der 
Lehrveranstaltung anzusehen sind. 
 
Als Exkursionen gelten auch notwendige Reisen zur Vorbereitung auswärtiger Lehrveranstaltungen. 
 
Die Entscheidung über Exkursionsanträge sowie die Art und Höhe der an die Studierenden zu zahlenden 
Reisekostenvergütungen und Zuschüsse trifft die Leitung der betreffenden Fakultät unter Berücksichtigung 
der ihr zur Verfügung stehenden Mittel. Auch die Genehmigung von Pauschalbeträgen ist möglich. Es 
werden jedoch nur Zuschüsse bis zur Höhe der im Folgenden genannten Sätze gewährt. Die Zuschüsse 
dürfen die Sätze nach dem Hamburgischen Reisekostengesetz (HmbRKG) bei Inlandsexkursionen und der 
Auslandsreisekostenverordnung (ARV) i. V. m. dem Bundesreisekostengesetz (BRKG) bei 
Auslandsexkursionen nicht übersteigen. 
 
Für Exkursionsleiterinnen bzw. Exkursionsleiter sowie die erforderlichen Begleitpersonen, die in einem 
Dienst- oder Arbeitsverhältnis zur HAW Hamburg stehen, sind Exkursionen Dienstreisen, die nach den 
Bestimmungen des HmbRKG bzw. der ARV i. V. m. dem BRKG in der jeweils geltenden Fassung abgerechnet 
werden. 
 
 
2. Personenkreis 
 
Folgende Personen können Exkursionsmittel erhalten: 
 

a) Exkursionsleiterinnen bzw. Exkursionsleiter sowie erforderliche Begleitpersonen, die in keinem 
Dienst- oder Arbeitsverhältnis zur HAW Hamburg stehen 

b) Studierende der HAW Hamburg. 
 
Zur ordnungsgemäßen Betreuung der Studierenden soll die Zahl der Lehrkräfte und Begleitpersonen in 
einem angemessenen Verhältnis zu der Anzahl der Studierenden stehen. Als angemessen ist in der Regel 
eine Betreuungsperson für max. 15 Studierende anzusehen. 
 
 
3. Fahrkosten 
 
Folgende Fahrtkosten können erstattet werden: 
 

a) bei Benutzung öffentlicher, regelmäßig verkehrender Beförderungsmittel die unter Nutzung 
jeglicher Fahrpreisermäßigungen nachgewiesenen notwendigen Fahrtkosten bis zur Höhe der 2. 
Wagenklasse, sofern Flugangebote unter Berücksichtigung der Kompensationsbeiträge nicht 
günstiger sind, 

b) bei Benutzung anderer Beförderungsmittel (z. B. angemietete Reisebusse) die auf die 
Fahrtteilnehmerinnen und Fahrtteilnehmer anteilig entfallenden Fahrtkosten, maximal die Kosten 
für die günstigste Bahnfahrt in der 2. Wagenklasse, 

c) bei Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge  
• in analoger Anwendung des § 6 Abs. 1 S. 2 HmbRKG eine Wegstreckenentschädigung in 

Höhe von 0,20 € je Kilometer zurückgelegter Strecke, maximal die Kosten für die 
günstigste Bahnfahrt in der 2. Wagenklasse sowie 
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• in analoger Anwendung des § 6 Abs. 2 HmbRKG für die Mitnahme von Personen, die im 
Rahmen der Exkursion ebenfalls Anspruch auf Fahrkostenerstattung haben, eine 
Entschädigung in Höhe von 0,02 € pro Person und Kilometer zurückgelegter Strecke                                      

Eine Sachschadenshaftung der HAW Hamburg bei der Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge wird 
im Schadensfalle nicht übernommen. Etwaige Absprachen über Schadenshaftung zwischen 
Fahrzeughalterin bzw. Fahrzeughalter, Fahrerin bzw. Fahrer sowie mitfahrenden Personen sind 
deren private Angelegenheiten. Die Fahrzeughalterin bzw. der Fahrzeughalter, die Fahrerin bzw. 
der Fahrer sowie die Mitfahrenden sind vor Antritt der Exkursion auf diesen Umstand hinzuweisen. 
Dieses ist durch eine schriftliche Verzichtserklärung aller Fahrenden zu dokumentieren. 

d)   bei Nutzung von Dienstfahrzeugen per Tankbeleg nachgewiesene Kraftstoffkosten. 
 
Das jeweils preisgünstigste Verkehrsmittel ist auszuwählen, wobei Fahrten mit privateigenen 
Kraftfahrzeugen die Ausnahme bilden sollen. 
 
 
4. Kosten für Verpflegung und Unterkunft 
 
Exkursionsleiterinnen bzw. Exkursionsleiter sowie die erforderlichen Begleitpersonen, die in keinem Dienst- 
oder Arbeitsverhältnis zur HAW Hamburg stehen, erhalten Tage- und Übernachtungsgelder nach den 
Bestimmungen des HmbRKG bzw. der ARV i. V. m. dem BRKG in der jeweils geltenden Fassung unter der 
Maßgabe, die kostengünstigste zumutbare Unterkunft zu wählen. 
 
Tagegelder für Studierende bei mehrtägigen Exkursionen: 
 
Studierenden können 
 
bei einer mehr als 8-stündigen Abwesenheit vom Studienort          6,-- € 
bei einer mehr als 14-stündigen Abwesenheit vom Studienort      12,-- € 
bei einer 24-stündigen Abwesenheit vom Studienort                    18,-- € 
 
erstattet werden. Diese Sätze gelten sowohl für Inlands- als auch für Auslandsexkursionen. 
 
Bei einer eintägigen Exkursion gibt es für die Studierenden kein Tagegeld. 
 
 
Übernachtungsgelder für Studierende: 
 
Studierenden können bei mehrtägigen Exkursionen Zuschüsse für Übernachtungskosten bis zur Höhe der für 
eine kostengünstige zumutbare Unterkunft tatsächlich angefallenen und durch Beleg nachgewiesenen 
Übernachtungskosten, höchstens jedoch 30,-- € pro Übernachtung im Inland und 40,-- € pro Übernachtung 
im Ausland gewährt werden. 
 
 
5. Nebenkosten 
 
Notwendige Nebenkosten (z. B. Eintrittsgelder, Fahrkosten am Exkursionsort, Parkgebühren) werden bei 
Nachweis in voller Höhe erstattet. 
 
 
6. Zuwendungen von dritter Seite 
 
Zuschüsse von Dritten (z. B. DAAD) werden gegengerechnet. 
 
 
7. Unfallfürsorge 
 
Im Falle eines Dienstunfalls während einer genehmigten Exkursion haben beamtete Lehr- und 
Begleitpersonen einen Rechtsanspruch auf Unfallfürsorge nach Abschnitt V des 
Beamtenversorgungsgesetzes (BeamtVG). 
 
Die an einer genehmigten Exkursion teilnehmenden nicht beamteten Begleitpersonen sowie die 
teilnehmenden Studierenden unterliegen dem gesetzlichen Unfallversicherungsschutz nach dem 
Sozialgesetzbuch VII (SGB VII).  
Die Art des benutzten Beförderungsmittels hat auf den Versicherungsschutz keinen Einfluss. 
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Kosten für eine private Unfallversicherung werden nicht übernommen. 
 
 
8. Exkursionen ohne Zuschüsse oder Reisekostenvergütungen 
 
Exkursionen, die ohne Zuschüsse oder Reisekostenvergütungen durchgeführt werden sollen, müssen vor 
ihrem Antritt genehmigt werden, weil nur dann der gesetzliche Unfallversicherungsschutz gewährleistet ist 
 
9. Antragsverfahren 
 
Anträge auf Gewährung von Exkursionszuschüssen und Reisekostenvergütungen sind von den 
Exkursionsleitenden rechtzeitig vor Durchführung der Exkursion mit einem Kostenplan bei der 
Fakultätsleitung einzureichen. 
 
 
10. Abrechnung der Zuschüsse 
 
Die Exkursion ist innerhalb einer Ausschlussfrist von drei Monaten abzurechnen. Die Frist beginnt mit dem 
Tag nach Beendigung der Exkursion. Der Abrechnung sind beizufügen: 
 

• Liste der Teilnehmenden mit Unterschriften (bei Studierenden auch die Immatrikulationsnummer) 
• Originalbelege über die zu erstattenden Exkursionskosten 
• Nachweise über Zuschüsse anderer Stellen 
• Verzichtserklärungen der Studierenden, wenn privateigene Kraftfahrzeuge genutzt wurden (Muster 

siehe Anlage). 
 
 
11. Inkrafttreten 
 
Mit Schreiben der Behörde für Wissenschaft und Forschung – Hochschulamt - vom 20.04.2009 wurden die 
Bestimmungen über die Gewährung von Reisekostenvergütungen und Zuschüssen bei Teilnahme an 
auswärtigen Lehrveranstaltungen (Exkursionen) für die Universität Hamburg, für die Hochschule für 
Wirtschaft und Politik und für die Fachhochschule Hamburg vom 15.05.19973 durch diese Richtlinie 
abgelöst. 
 
Diese Richtlinie tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 
  
 
 
gez.   Klöver 
___________________ 
           Kanzler                                                              Hamburg, d.  11.Mai 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


